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Das Medizin- und Gesundheitsrecht ist nicht nur selbstverständlicher Teil un- 
seres Alltags geworden, auch die Ansprüche in diesen Bereichen begegnen Ju-
ristinnen und Juristen in unterschiedlichen Aufgabenfeldern nahezu täglich. Es 
beginnt mit der eigenen Befindlichkeit bei Krankheitszuständen, eventueller 
Kritik an ärztlicher oder Krankenhausbehandlung, setzt sich im Studium fort, 
wenn nicht nur der Schwerpunktbereich Sozial- und Gesundheitsrecht heißt, 
sondern bereits in der bürgerlich-rechtlichen Vorlesung zwischen Dienst- und 
Werkvertragsrecht unterschieden wird und die ärztlichen Behandlungsverträge 
durchgenommen werden. Das Interesse an Angeboten in Wissenschaft, Lehre 
und Praxis hat stetig zugenommen. Die Zahl der Kommentare, Handbücher, 
Monographien, Zeitschriften und Online-Beiträge überfluten den Markt. Aber 
nur wenige Werke bieten den Studierenden das, was sie zunächst suchen. Sie 
möchten den Einstieg in ein umfangreiches, kompliziertes Rechtsgebiet in der 
Form erreichen, dass sie die Systematik des Fachs erfassen, von dem sie schon 
wissen, dass es die Züge einer Querschnittsmaterie trägt. Ein wesentliches Inte-
resse wird zudem darin liegen, eine Klausur zu bestehen und sich so in eine Ma-
terie einzufinden, dass den Ausführungen eines juristischen Schwerpunktbe-
reichs gefolgt werden kann. Die meisten Werke sind, auch wenn gelungen, zu 
umfangreich. Sehr verkürzte Darstellungen genügen andererseits nicht, um  
das Studienziel zu erreichen. Fallbearbeitungen sind sehr hilfreich, wenn das 
Grundwissen in einer gewissen Breite vorhanden ist, können aber eben ohne 
abstrakte Ausführungen auch nicht den gewünschten Erfolg bringen. Das vor-
liegende Buch hat den Anspruch, den Mittelweg nicht nur einzuschlagen, son-
dern erfolgreich zu gehen. 

Die Begriffe des Medizin- und Gesundheitsrechts werden uneinheitlich ver-
wendet. Während sich das Medizinrecht in erster Linie mit Arzt- und Arzthaf-
tungsrecht befasst, trägt das Gesundheitsrecht im Wesentlichen die Vorgaben 
des öffentlichen Rechts zusammen. Bei einigen Autoren wird das Gesundheits-
recht als Oberbegriff über sämtliche gesundheitlich relevanten Komponenten 
des Zivil-, Straf- und öffentlichen Rechts verstanden, bei anderen der Begriff Me-
dizinrecht. Ein sehr weites Verständnis subsumiert auch das Betreuungsrecht 
unter den Terminus Gesundheitsrecht. Zu beobachten ist, dass das Gesundheits-
recht an den Universitäten eher im Kontext des Sozialrechts angeboten wird, das 
Arzt- und Arzthaftungsrecht dagegen an Lehrstühlen für zivilrechtliche For-
schungsgebiete. Berücksichtigt man zusätzlich die finanz- und ökonomischen 
Fragestellungen, ist verständlich, dass auch die Wirtschaftswissenschaften das 
Fach für sich entdeckt haben. Telemedizin und Telematik stellen zusätzlich Her-
ausforderungen an die technischen Bereiche und die Kommunikationswissen-
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schaften. An strafrechtlichen Lehrstühlen hat das Arztstrafrecht schon lange sei-
nen Platz gefunden und ist mit der Einführung der Korruptionstatbestände aktu-
ell erheblich in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.  

In der Praxis sind zahlreiche Behörden und Behördenstränge mit ge- 
sundheitsrechtlichen Aspekten befasst. Überschneidungen von Fragestellungen 
bestimmen den Alltag, ob es sich um Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittel-
probleme handelt, ob die Umweltressorts Trinkwasser- oder Emissionsschutz-
fragen zu lösen haben; das Gebiet des Medizin- und Gesundheitsrechts durch-
zieht alle Bereiche. 

Die stationären und ambulanten Versorgungsangebote bilden den Kern der 
Fächerkombination. Ihnen liefern nichtärztliche Leistungserbringer aus unter-
schiedlichen beruflichen Zweigen zu, seien es Apotheken, Industriebetriebe, 
Heil- oder Hilfsmittelerbringer. Ihnen stehen die gesetzlichen und privaten 
Krankenkassenverbände sowie staatliche und kommunale Kostenträger gegen-
über. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist diesem Konglomerat von Institutio-
nen eine Einrichtung, die auf nationaler wie internationaler Ebene in weit ver-
zweigten Strukturen wirkt. 

Dieser breit gefächerte Markt, im Großkanzleiwesen auch mehr oder weni-
ger liebevoll Health Care Sektor genannt, weist die für viele angehende und ge-
standene Juristen durchaus ebenfalls interessante Komponente auf, dass hier 
riesige Geldmengen und sonstige sächliche Ressourcen wie auch Personalmittel 
bewegt werden und zu bedienen sind. Über 300 Mrd. € nimmt dieser Markt jähr-
lich für sich in Anspruch. Daraus folgt nicht zuletzt für die Branche der Rechts-
beratung, dass mit der Gesundheit auch ein lukratives Geschäft einhergeht. Dies 
steht nicht selten in einem problematischen Spannungsfeld zum Menschen und 
seinen gesundheitlichen Beschwerden, deren Bekämpfung das zentrale Grund-
anliegen der Erschaffung dieses heute hochkomplexen Umfelds ist. 

Für Studierende soll dieses Buch eine Einführung geben, die einen Über-
blick über die wichtigsten Komponenten des Fachgebiets verschafft, nicht mit 
zu weitgehenden Details überfrachtet, sondern einen Werkzeugkasten zur Lö-
sung von Vorlesungsabschlussklausuren, Grundlagen von Seminararbeiten und 
weiteren Prüfungsleistungen im Schwerpunktbereich bietet. Das Buch vermag 
aber auch den geneigten Praktiker auf seinem Weg in die zahlreichen Berufsfel-
der zu begleiten und zu unterstützen. Das Geflecht der Organisationen wird 
ebenso dargestellt wie die Instrumente der Versorgung. Dass die Arbeiten lan-
des-, bundes-, europa- und weltweit nicht ohne Aufsicht und Kontrolle funktio-
nieren können, versteht sich von selbst. Auch diese Themen sowie Fragen des 
Rechtsschutzes werden aufbereitet. Hinzu tritt die Möglichkeit des Erwerbs be-
lastbarer Grundkenntnisse im zivil- und strafrechtlichen Arztrecht. 
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1. Kapitel – Allgemeiner Rahmen, Strukturen des Gesundheitswesens 

§ 1 Grundbegriffe, Prinzipien 
§ 1 Grundbegriffe, Prinzipien https://doi.org.10.1515/9783110547627-001 
Die Begriffe Medizin- und Gesundheitsrecht werden zum Teil synonym, zum 
Teil nebeneinander verwendet. Während das Gesundheitsrecht sich überwie-
gend mit öffentlich-rechtlichen Materien befasst, werden unter dem Begriff Me-
dizinrecht1 insbesondere das Arzt- und das Arzthaftungsrecht abgebildet, also 
zivilrechtliche Aspekte. Kommentare mit der Bezeichnung Gesundheitsrecht2 
fokussieren sich auf ausgewählte Materien des Sozialgesetzbuchs wie insbeson- 
dere das SGB V sowie die Sozialgesetzbücher SGB IX und XI. Der Begriff Ge-
sundheitsrecht wird z.T. auch sehr weit ausgelegt und sogar das Behinderten- 
und Betreuungsrecht darunter gefasst3. Schwierigkeiten in der sektorenüber-
greifenden Zusammenarbeit entstehen insbesondere durch die gewachsenen 
und kodifizierten unterschiedlichen Finanzierungsstränge und -arten. Eine 
Vermischung kann in der Praxis bei zweckwidriger Verwendung öffentlicher 
Gelder zu erheblichen, auch strafrechtlichen Konsequenzen führen. 
 

Fall 1 
M, 25 Jahre alt, geistig behindert, lebt in einer Einrichtung nach § 43a SGB XI und ist in  
einer Behindertenwerkstatt tätig. Er wird akut krank und bedarf der Behandlung. Die ärzt- 
liche Rechnung ist mit 120 € vergleichsweise niedrig. Die Leitung der Einrichtung möchte 
sie aus Mitteln der Eingliederungshilfe bezahlen, weil durch ökonomisches Wirtschaften 
Geld übrig geblieben ist. Worauf stützt sich der Krankenbehandlungsanspruch? Können die 
Mittel der Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB XII dafür verwendet 
werden? 

 
Lösungsskizze 
1. M’s Leistungsanspruch für die Versorgung, also Unterkunft, Verpflegung, Teilhabe 

an der Gemeinschaft einschließlich schulischer Aus- und Fortbildung stützt sich auf 
§§ 43a, 72 Abs. 4 SGB XI, §§ 53 ff. SGB XII. Er umfasst nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB  _____ 

1 Die Kommentare, die sowohl gesundheits- wie medizinrechtliche Materien behandeln, sind 
mit „Medizin-recht“ überschrieben. 
2 Berchtold/Huster/Rehborn, Gesundheitsrecht 2015; a.A. Kingreen, in Festschrift für Deutsch, 
2009 S. 283 (290 f.); Quaas, § 1 IV ff., schränkt ein, sieht aber auch das Gesundheitsrecht als 
Oberbegriff an und erläutert die bisherigen Definitions- und Systematisierungsversuche. 
3 Igel/Welti, Gesundheitsrecht, 2. Aufl. I. Kap. § 1 Rn 5. 
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XII nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit ärztlicher Behandlungen. 
Dies sind insbesondere rehabilitative Maßnahmen. 

2. Die akute Krankenbehandlung ist nicht davon erfasst und darf somit auch nicht aus 
den Mitteln der Eingliederungshilfe finanziert werden. Andere Anspruchsgrundlagen 
für akute Krankenbehandlungssituationen sieht das SGB XII nicht vor.  

3. Im akuten Krankheitsfall besteht ein Anspruch auf Behandlung nach §§ 27 SGB V, 
wenn eine Krankenversicherung vorliegt. M arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. 
Daher ist er nach § 5 Abs. 1 Nr. 8 SGB V in der gesetzlichen Krankenversicherung 
Pflichtmitglied. Diese muss für seine Behandlungskosten aufkommen.  

  

Das Arztstrafrecht findet sich nicht nur im Strafgesetzbuch zB in den §§ 223 ff., 
263 ff., 331 ff. StGB, sondern ist in vielen Fachgesetzen als strafrechtliches Ne-
benrecht verankert. Denke man etwa an die Bestimmungen des § 19 TPG, der 
empfindliche Strafen bei rechtswidriger Entnahme und Handel mit Organen 
unter Strafe stellt, oder §§ 74 f. IfSG, der Meldeverstöße nach Infektionsschutz-
recht drastisch ahndet, weil Versäumnisse die Bevölkerung massiv bedrohen 
können.  

Vorliegend wird als Gesundheitsrecht die Gesamtheit aller internationa- 
len und nationalen Vorschriften bezeichnet, die das öffentliche Gesundheits-
wesen regeln. Damit sind auch untergesetzliche Bestimmungen wie Satzungen 
und verbindliche Richtlinien angesprochen. Der Schwerpunkt des Gesund-
heitsrechts liegt im Verwaltungsrecht. Themen sind insoweit zB die Gegen-
stände des Sozialgesetzbuchs V, das Krankenhausplanungs- und -finanzie-
rungsrecht mit seinen Nebengesetzen, das Medizinprodukte-, Betäubungs-, 
Arzneimittelrecht, das Recht der Hygiene und des Infektionsschutzes, der ge-
sundheitlichen Vorsorge, des Transplantations- und Transfusionswesens, der 
künstlichen Befruchtung, des Rettungswesens und der Heilberufe. Ferner sind 
Leistungsbereiche wie Apotheken, Labore, gesundheitliche Institute mit Ma-
nagement- oder Unterstützungsangeboten4, die Industrie sowie weitere Orga-
nisationen einbezogen.  

Das Medizinrecht befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Arztvertrags- 
und Arzthaftungsrecht. Daneben spielen insbesondere arbeitsrechtliche Bestim- 
mungen eine Rolle, die den Alltag in Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken, 
Pflegeeinrichtungen, Praxen niedergelassener Ärzte sowie Einrichtungen nicht-
ärztlicher Heilberufe, Apotheken, Herstellerbetrieben und Dienstleistungsunter- 
nehmen prägen. Die Komponenten des Gesundheits- und Medizinrechts greifen 
oft ineinander. Ein einheitlicher Begriff oder eine einheitliche Definition der 
Rechtsmaterien werden wohl noch einige Zeit strittig bleiben. 

 
 _____ 
4 IQWIG, IQTIG vgl. § 3 II Rn 10. 
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Die Pflegeversicherung, kodifiziert im SGB XII, wird wegen ihrer nahen 
strukturellen Verwandtschaft zum SGB V oftmals dem Gesundheitsrecht zuge-
ordnet, obwohl es sich um einen gesonderten Versicherungszweig5 handelt. Da 
die Pflege einen Baustein am Ende der stationären Behandlungskette sein kann, 
wird sie in der Literatur bereits dem Gesundheitsrecht zugeordnet6. 

Den Begriff Krankheit haben sowohl die WHO als auch die höchstrichterli-
che Rechtsprechung7 zu definieren versucht. Die sehr weitgehende Auffassung 
der WHO, die Harmonie von Körper, Geist und sozialem Wohlbefinden und 
nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen als Gesundheit anzusehen, 
hat die Rechtsprechung modifiziert. Das BAG umschreibt Krankheit als regel-
widrigen Körper- und Geisteszustand8, der, so ergänzt das BSG9, vom Leitbild 
des gesunden Menschen abweicht. Behandlungsbedürftigkeit und Arbeitsunfä-
higkeit müssten die Folge sein. Die zuletzt genannten Komponenten schränken 
den weiten Begriff der Regelwidrigkeit sehr stark ein. Sie gehören daher nicht 
zum medizinischen Krankheitsbegriff, den Lepke10 mit folgenden Eckpunkten 
charakterisiert: Der eingetretene Zustand bezieht sich auf die körperliche, geis-
tige und seelische Beschaffenheit des Menschen. Eine ärztlich diagnostizierbare 
Veränderung tritt nach außen in Erscheinung und kann in der Regel durch ärzt-
liche Heilbehandlung eine Verbesserung erfahren. Dabei kann die Krankheit 
vollständig behoben, gelindert, erträglich gemacht oder einer drohenden Ver-
schlimmerung vorbeugt werden. Da Krankheiten zum einen auch unheilbar 
sein und zum anderen ohne Behandlung ausheilen können, gehören die Be- 
griffe Behandlungsbedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit nicht zwingend zum 
Krankheitsbegriff.  

Ein Recht auf Gesundheit gibt es nicht. Es ist weder in Art. 2 GG verankert, 
noch lässt es sich aus Art. 1 und 20 GG ableiten11. Die Beurteilung der Gesund-
heit ist aber sowohl individuell als auch bezogen auf den durchschnittlichen 
Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung vorzunehmen12, um eine sachge-
 _____ 
5 Sie wird auch in diesem Buch behandelt, weil sie in der Kette der stationären Angebote das 
abschließende Glied bildet.  
6 Igl/Ludwig, Dissertationsverbund „Innovatives Gesundheitsrecht“, fachpolitisches Forum 
Bd. 3, 2013. 
7 ZB BAG, NZA 1992, 69; BSG, Urt. v. 22.04.2015 – B 3 KR 3/14 R; BVerwG, Urt. v. 10.10.2013 –  
5 C 32.12 – Rn 11. 
8 Quaas, Arztrecht, 3. Aufl., § 2 Rn 2 m.w.N. 
9 BSG, SozR 4-2500 § 27 SGB V Nr. 20 Rn. 10; BVerwGE 65, 87 (91); BVerwG, Urt. v. 10.10.2013 – 
5 C 32.12. 
10 Lepke, Kündigung bei Krankheit, S. 67 ff. 
11 Quaas, Arztrecht, 3. Aufl. § 2 Rn 6 f. 
12 BVerfGE 7, 377 (430); vgl. zur Gesamtproblematik Quaas, Arztrecht 3. Aufl. § 2 Rn 8. 
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rechte Versorgung anbieten zu können. Mit der Gesundheit der Bevölkerung13 
wird ein sich wandelnder unbestimmter Rechtsbegriff als Maßstab für die Akti-
vitäten des Gesundheitswesens gesetzt. 

 
Beispiel 
Altersbeschwerden ändern sich. Durch die höhere Lebenserwartung nimmt die Belastung 
des Skeletts zu. Hüft- und Knieleiden gehören zunehmend zum Altersalltag. Die Gesund-
heit der Bevölkerung nimmt also nicht zwingend ab, sondern wird, obwohl sie insgesamt 
robuster wird, durch ein höheres Alter stärker gefordert. Die Maßstäbe für den Begriff Ge-
sundheit ändern sich.  
 

In der Verfassung der Bundesrepublik ist keine Gesamtzuständigkeit für das 
Gesundheitswesen geregelt. Einzelzuständigkeiten sind allerdings enumerativ 
festgelegt. Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG hat als Gegenstand der konkurrierenden Ge-
setzgebung die Zulassung zu bestimmten Heilberufen normiert, aber die Berufs- 
ausübung14 nicht angesprochen. Somit bleibt Raum für Landesgesetze zB zum 
Kammerrecht oder untergesetzliche Normen wie berufsregelnde Satzungen der 
Heilberufskammern. Ähnliches gilt auch für das Facharztwesen und universitä-
re Belange. Bei der Krankenhausfinanzierung hat der Bund von seiner Gesetz-
gebungskompetenz nach Art. 74 Nr. 19a GG Gebrauch gemacht. Die Kranken-
hausplanung und die vorklinische Versorgung, das Rettungswesen, sind nach 
Art. 70 GG in der Länderzuständigkeit geblieben. Weitere Beispiele finden sich 
in Art. 74 Nrn. 11, 12 und 26 GG.  

Die Verfassung hat für das Gesundheitswesen wichtige Prinzipien zum 
Teil ausdrücklich formuliert, zum Teil lediglich intendiert. Zur ersten Gruppe 
gehören etwa die Wissenschaftsfreiheit, die zu immer ausgefeilteren medizini-
schen Techniken und Erkenntnissen führt, sowie das Selbstbestimmungsrecht 
der Patienten und die im Gegenzug notwendigen Beschränkungen. Zur zwei-
ten zählen ärztliche Rechte und Pflichten wie die Therapiefreiheit, die Schwei-
gepflicht über das Behandlungsgeschehen und Dokumentationsverpflichtun-
gen. 

Das Selbstbestimmungsrecht der Patienten leitet sich aus Art. 2 Abs. 2 GG 
ab. Es kann zB nur dann sinnvoll ausgeübt werden, wenn die Patienten über 
Inhalt und Ausmaß ihrer Behandlungen aufgeklärt worden sind, also die not-
wendigen Grundlagen15 in angemessener, verständlicher Form so erläutert wor-
den sind, dass auf dieser Basis Entscheidungen gefällt werden können. Das 
führt zu der Konsequenz, daraus eine Teilhabe- und Leistungsfunktion abzulei- _____ 
13 Volksgesundheit in der Terminologie des BVerfG, s. Quaas, Arztrecht, 3. Aufl. § 2 Rn 22. 
14 Clemens, Heidelberger Kommentar, Bd. II Art. 74 GG, Rn 118. 
15 BVerfGE 52, 131 (170); BVerfGE 89, 120 (130). 
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ten16, die dem Patienten das Recht auf eine dem Stand der medizinischen Er-
kenntnisse entsprechende Behandlung zubilligt. 
 

Fall 2 
G wohnt in der Stadt S. und hat immer wieder mit asthmatischen Anfällen zu tun. Er ärgert 
sich sehr darüber, dass die Stadt, die in einem Kessel liegt und in der die Verwaltung we-
gen nicht abziehender Abgase ab und zu bereits den Autoverkehr mit Einzelmaßnahmen 
reduziert hat, diesen nicht völlig verbietet. Sein Recht auf Gesundheit sieht er verletzt und 
beantragt vor diesem Hintergrund bei der unteren Verwaltungsbehörde der Stadt als Stra-
ßenverkehrsbehörde, den privaten Autoverkehr mittels entsprechender Verkehrsschilder in 
der Innenstadt zu untersagen. Wie wird die Stadt entscheiden? 

 
Lösungsskizze 
I. Zulässigkeit des Antrags 

1. Die Maßnahme soll in einem Verwaltungsverfahren nach § 9 VwVfG auf dem 
Gebiet des öffentlichen Rechts nach § 40 VwGO ergehen. 

2. Zunächst ist zu entscheiden, ob G den Erlass einer Rechtsnorm oder einer All-
gemeinverfügung begehrt.  

3. Er möchte ein Verbot gegenüber allen Autofahrern erlassen wissen, die in die 
Innenstadt fahren wollen, also gegenüber einem bestimmbaren Personenkreis. 
Die Regelung soll allerdings nicht die Autofahrer betreffen, die vor dem Schild17 
nur parken oder sich umsehen möchten.  

4. Im Verkehrsrecht besteht weder ein Gesetzesvorbehalt noch ist eine bestimmte 
Regelungsform für derartige Anliegen vorgeschrieben. Daher besteht der Behör-
de ein Auswahlermessen bei der Handlungsform zu. G begehrt den Erlass einer 
konkret-generellen Regelung im Sinne des § 35 Satz 2 VwVfG, also einen Verwal-
tungsakt in Form der Allgemeinverfügung18.  

5. Die untere Straßenverkehrsbehörde ist dafür zuständig, nach §§ 45 Abs. 1 StVO, 
3 Abs. 1 Nr. 1 StVOZustG BW Verkehrsschilder in ihrer Stadt zur Zufahrtsrege-
lung aufzustellen.  

6. Einer Anhörung nach § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG bedarf es ebenso wenig wie einer 
Begründung nach § 39 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG. Es gelten die Regelungen zum Ver-
waltungsakt auch bei Allgemeinverfügungen. Ob die Voraussetzungen für eine 
öffentliche Bekanntgabe nach § 41 Abs. 3 VwVfG vorliegen, ist dem Sachverhalt 
nicht zu entnehmen. 

7. G hat einen Antrag auf Erlass eines Verwaltungsaktes gestellt. Welche Form die 
Behörde wählt, bleibt ihr überlassen. Der Antrag ist zulässig.  

II. Gründe 
1. G stützt seinen Antrag auf „sein Recht auf Gesundheit“. Ein derartiges Recht 

gibt es allerdings nicht. Es ist weder aus Art. 2 noch aus Art. 1 und 20 GG abzu-
leiten. Es ist zwar durch Studien nachgewiesen, dass eine zu hohe Abgasbelas-
tung insbesondere Menschen mit Asthma höher belastet als andere. Allerdings  _____ 

16 Quaas, Arztrecht, 3. Aufl. § 2 Rn 37. 
17 BVerwGE 59, 221. 
18 Schoch, JURA 2012, 26, BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 3 C 26.16/3 C 30.17. 
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ist die Gesundheit am durchschnittlichen Gesundheitszustand der Gesamtbe-
völkerung zu messen. Insofern sind Einzelschicksale nicht der Maßstab für ent-
sprechende Maßnahmen.  

2. G könnte sich gegen besonders hohe Belastungswerte durch Abgase wenden. 
Dies hat er allerdings nicht vorgetragen, so dass er mit seinem Anliegen in die-
ser Form nicht durchdringen wird.  

Das Anliegen des G ist nicht begründet. 
 
 
§ 2 Historische Entwicklung, ökonomische Bedeutung 
§ 2 Historische Entwicklung, ökonomische Bedeutung 
Das Medizinrecht hat sich insbesondere aus dem Dienstvertrags- und Haftungs-
recht entwickelt. Das Gesundheitsrecht basiert auf dem Sozialrecht. Die Ver-
bindungen zu diesen Rechtsgebieten sind besonders eng geblieben und über-
lappen sich teilweise mit ihnen. 

Die ersten stationären Einrichtungen, die sich um Schwerkranke kümmer-
ten, betrieben vornehmlich Kirchen und Orden. Es handelte sich um caritative 
Angebote. Bereits aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. wurden Ansätze der Untertei-
lung der Einrichtungen in Abteilungen nach Krankheitsbildern überliefert1. Diese 
Entwicklung setzte sich im Mittelalter insbesondere in der arabischen Welt fort 
und wurde immer feingliedriger praktiziert. In Deutschland nahmen Hospitäler2 
zusätzlich zu Kranken auch Arme, Siechende und Pilger auf. Im 18. Jahrhundert 
begann die Entwicklung der heutigen Krankenhauslandschaft. So wurde zB die 
Charité in Berlin 1710 als Pestkrankenhaus gegründet. Die Neugründungen dien-
ten zunehmend der Krankenversorgung und immer weniger der Unterstützung 
armer Menschen. Wissenschaft, Forschung und Lehre hielten Einzug. Dies leitete 
eine weitere Differenzierung der Angebote ein. Neben Universitätsklinika, die  
zB 1799 und 1806 in Leipzig und Halle3 gegründet wurden, etablierten sich zu- 
nehmend Allgemeinkrankenhäuser. Die Entwicklung des Sozialversicherungs-
systems bedeutete für die stationäre Krankenversorgung eine Aufwertung. Die 
Krankenhäuser wurden dadurch für die gesamte Bevölkerung zugänglich und 
bezahlbar. 

Auf der Grundlage der sog. Kaiserlichen Botschaft von 1881, zunächst nur 
einer Strategie Bismarcks, wurde die Basis für eine Kranken-, Unfall- und Ren-
tenversicherung gelegt. Die RVO fasste die Regelungsbereiche zusammen, die 
 _____ 
1 Madjderey in Borsuye. Zeitschrift für Medizin u. Kultur (später umbenannt in Borsuye. Zeit-
schrift für Medizin und Wissenschaft) 10, 1998, S. 47; Farrokh, Shadows in the Desert: Ancient 
Persia at War, Osprey Publishing, Oxford 2007, S. 241. 
2 Abgeleitet von dem lateinischen Wort hospes, hospitis m = Gast, Fremdling. 
3 Quaas/Zuck, Medizinrecht, § 25 Rn 1. 
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später im Wesentlichen in die zwölf Bücher des SGB überführt wurden. Heute 
regelt die RVO nur noch die Rechtsverhältnisse der Beamten und Dienstord-
nungsangestellten4 bei Krankenkassen und Berufsgenossenschaften in den 
§§ 349 bis 360 RVO. In das SGB V wurde u.a. die stationäre Gesundheitsversor-
gung aufgenommen. Bezeichnungen, die ihren Aufgabenbereich widerspiegel-
ten, waren etwa Lazarette, Knappschaftskrankenhäuser, Hospitäler. Erstere 
dienten der Versorgung der Militärangehörigen, Knappschaftskrankenhäuser 
betreuten Bergleute. Der Begriff des Hospitals, später Hospiz, erfuhr eine Wand-
lung von der Therapie akuter Fälle hin zur derzeit geltenden Einstufung als Ein-
richtungen der Pflege und Sterbebegleitung.  

Der Aufbau der Krankenhäuser nach dem Krieg musste finanziert werden. 
Dies stellte ein erhebliches Problem dar, dem man mit einer Vielzahl von Ideen 
und Varianten gerecht zu werden versuchte. Die Einrichtungen arbeiteten zu-
nächst mit einem Preissystem, das zwar immer weiter verfeinert wurde, um Fi-
nanzierungslücken der Krankenhäuser zu schließen, das aber bei weitem nicht 
ausreichte. Die Verordnung über Pflegesätze von Krankenanstalten5 aus dem 
Jahr 1954 ließ immerhin Abschreibungen und Rückstellungen zu, verlangte 
aber, Betriebskostenzuschüsse von den Selbstkosten abzuziehen6. Dadurch 
führten Zuschüsse zB von Gemeinden zu einer Verminderung der Pflegesätze 
und zu einer Unterdeckung der Selbstkosten. Die Defizite beliefen sich bis zum 
Jahr 1970 auf knapp 1 Milliarde DM. Einem weiteren Defizitanstieg schob die 
Gesetzgebung von 1972 einen Riegel vor. Es wurde die sog. duale Finanzierung 
eingeführt. Nachdem das neue Krankenhausfinanzierungsgesetz7 die Kranken-
hausversorgung als öffentliche Aufgabe qualifiziert hatte, übernahm die öffent-
liche Hand die Investitionskosten der Krankenhäuser. Die Betriebskosten soll-
ten über Pflegesätze finanziert werden. Sie wurden aus den Solidarmitteln der  _____ 
4 Dieser Personenkreis steht zu seinem Arbeitgeber in einem privatrechtlichen Arbeitsver-
hältnis. Allerdings werden kraft Vertrages beamtenrechtliche Grundsätze angewendet. Die Be- 
amten sind versicherungsfrei, werden besoldet, sind gegenüber ihrer Anstellungskörperschaft 
beihilfeberechtigt und erhalten eine Pension. Tarifrecht findet nur Anwendung, wenn seine 
Regelungen günstiger für die DO-Angestellten sind oder die Anwendbarkeit ausdrücklich ver-
einbart worden ist. Da es sich nur um ein „quasi-öffentlich-rechtliches Verhältnis“ handelt, 
werden Rechtsstreitigkeiten zwischen DO-Angestellten und Arbeitgebern vor den Arbeitsge-
richten ausgetragen. Das Modell läuft bei der GKV seit 1993 aus. Solange es fort gilt, finden  
die §§ 345–358 RVO Anwendung. Die Berufsgenossenschaften haben es beibehalten und be- 
gründen Arbeitsverhältnisse nach wie vor auf der Grundlage von Dienstordnungen – §§ 144–
147 SGB VII. Allerdings ist die Regelung des § 144 Abs. 1 Satz 1 zum Tarifrecht subsidiär. 
5 Anordnung PR Nr. 7/54 über Pflegesätze von Krankenanstalten v. 10.9.1954 (BAnz. Nr. 173/ 
1954). 
6 Tuschen/Quaas, Bundespflegesatzverordnung, 5. Aufl. 2001, Einführung 1.2. 
7 KHG v. 29. Juni 1972 (BGBl. I. S. 1009). 

4 



8 | 1. Kapitel – Allgemeiner Rahmen, Strukturen des Gesundheitswesens 

 

Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung, den Beihilfen und priva-
ten Selbstzahlern aufgebracht. Die Investitionsförderung und die Erlöse aus den 
Pflegesätzen sollten zusammen „die Selbstkosten eines sparsam wirtschaften-
den und leistungsfähigen Krankenhauses decken“8. Das Selbstkostendeckungs- 
prinzip war eingeführt.  

Doch dieses System trug auf Dauer auch nicht. Die Kosten der Krankenhäu-
ser explodierten zum einen durch das Nachholen versäumter Finanzierung, 
zum anderen durch die sich schnell entwickelnden Fortschritte in der Versor-
gung und den damit einhergehenden Bedarf. Die Kostenträger hatten mit wach-
senden Beitragssteigerungen zu kämpfen. Verschiedene gesetzliche Kosten-
dämpfungsmaßnahmen insbesondere in den Jahren 1977 bis 1982 führten zwar 
zu einer Verlangsamung der Ausgaben, konnten aber noch keine abschließende 
Lösung bieten. So wurde eine Budgetierung, eine Ausgabenbegrenzung, vorge- 
nommen. Die Krankenkassen erhielten ein stärkeres Beteiligungsrecht an der 
Krankenhausplanung. Die Pflegesatzfeststellungen durch die Landesbehörden 
wichen Verhandlungslösungen. Eine monistische Finanzierung allein aus der 
Hand der Krankenkassen wurde zwar immer wieder diskutiert, hatte aber auf 
Grund der immensen Kosten, die auf die Kostenträger zugekommen wären, kei-
ne ernsthafte Realisierungschance. Die Länder lehnten eine Überleitung ihrer 
Finanzmittel an die Krankenkassen unter Aufgabe ihres Planungseinflusses ab. 
Das Selbstkostendeckungsprinzip wurde in der Folge modifiziert. Nur noch die 
„vorauskalkulierten Selbstkosten“ sollten gedeckt und Gewinn- und Verlust-
ausgleiche abgeschafft werden. Im Jahr 1993 wurde es vollständig aufgegeben, 
indem den Krankenhäusern ein Anspruch auf medizinische leistungsgerechte 
Pflegesätze zugesprochen wurde. Sie durften danach nur noch so hohe Pflege-
sätze erhalten, dass sie ihren Versorgungsauftrag erfüllen konnten.  

Die Strukturgesetze der Jahre 1993–2000 befassten sich vornehmlich mit Ver-
änderungen in der GKV, die allerdings Auswirkungen auf den stationären Sektor 
hatten. Für das Jahr 1992 wurde ein Defizit in Höhe von fast 10 Mrd. DM erwartet – 
eine nie gekannte Höhe. Eine Gesamtbudgetierung für den Krankenhausbereich 
erwies sich als nicht möglich, da zB die Notfallversorgung einer Ausgabenbegren-
zung nicht zugänglich war. Allerdings gab man für einen Dreijahreszeitraum vor, 
dass die Budgets nicht stärker steigen durften als die beitragspflichtigen Einnah-
men der Krankenkassen. Damit sollten die Beiträge der gesetzlich Krankenversi-
cherten stabil gehalten werden. Zudem sollte für Krankenhäuser ein sachgerech-
tes Entgeltsystem etabliert werden. Fallpauschalen mit landesweiten Preisen, 
Sonderentgelte, Basis- und Abteilungspflegesätze für medizinische Kosten soll- _____ 
8 Tuschen/Quaas, Bundespflegesatzverordnung, 5. Aufl. 2001, S. 3 ff. beschreiben die Historie 
im Detail.  
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